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Aufruf zur Beteiliqung an der Rattenbekampfungs-Aktion 2025

Das Ordnungsamt ruft alle Grundstiickseigentiimer im Amtsgebiet des Amtes
Schlei-Ostsee auf, sich an einer gemeinsamen, moglichst flachendeckenden
Rattenbekampfungs-Aktion vom 22. Oktober bis 12. November 2025 zu
beteiligen!

Zur Durchfuhrung von MalRnahmen sind eigenverantwortlich die
Grundstuckseigentimer oder sonstigen Grundsticksberechtigten verpflichtet, soweit
ein Rattenbefall festgestellt oder vermutet wird. Die Verantwortlichkeit des
Grundstickseigentiumers und die Bekampfung dieser Schadlinge sind je nach Lage
des Falles unter anderem im Infektionsschutzgesetz und der Kreisverordnung des
Kreises Rendsburg- Eckernforde (Naheres zur Kreisverordnung unter www.kreis-
rendsburg-eckernforde.de/kreisverwaltung/kreisrecht) ausdrucklich vorgesehen. Aber
auch im Rahmen des praventiven Gesundheitsschutzes und der dem Eigentimer
obliegenden Verkehrssicherungspflicht ist eine Bekdmpfung unumganglich.

Bitte arbeiten Sie mit den Gemeinden zusammen, bevor der Rattenbefall zur
Rattenplage wird!

Zeitraum

Das Ordnungsamt ruft einmal im Jahr zu einer gemeinsamen, mdglichst
flachendeckenden Rattenbekampfungs-Aktion auf. Es ist vorgesehen, die diesjahrige
Aktion in der Zeit vom 22. Oktober bis 12. November 2025 im Amtsgebiet
durchzufuhren.

Eine solche Aktion ist nur dann sinnvoll, wenn jeder Eigentumer oder sonstige
Verflgungsberechtigte, der auf seinem Grundstlick Ratten festgestellt hat oder
vermutet, sich ihr anschliet und die notwendigen MalRnahmen ergreift. Neben den
Eigentimern sind auch diejenigen zur Bekampfung von Ratten verpflichtet, die die
tatsachliche Gewalt Uber die Grundstlcke ausuben wie z.B. Mieter oder Pachter.

Es bleibt jedem Verpflichteten Uberlassen, eigenverantwortlich zu entscheiden, ob er
sich eines Schadlingsbekampfers bedient oder die Bekampfung mit den in Apotheken,
Samenhandlungen und Fachgeschaften zu erwerbenden und fur den Privatgebrauch
zugelassenen Rattenbekampfungsmitteln selbst durchfihrt.

Die Zulassigkeit einzelner Rattenbekampfungsmittel fir den Privatgebrauch sollte mit
dem Fachhandel abgeklart werden. Die aufgedruckten Gebrauchsanweisungen und
VorsichtsmalRnahmen sollten dabei ebenfalls beachtet werden.

Die Gemeinden im Amtsgebiet, werden durch befahigte Personen bzw. Fachpersonal
in diesem Zeitraum, gezielt Ratten im gesamten gemeindeeigenen Kanalnetz und auf
offentlichen Flachen bekampfen und fachgerecht Koder auslegen.

Sicherheitsvorkehrungen beim Gifteinsatz

Soweit eine Bekampfung durch Gift vorgenommen wird, sind unbedingt die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Empfehlenswert ist u.a. das
Anbringen entsprechender Warnhinweise, um eventuellen Vergiftungsfallen
vorzubeugen.


http://www.kreis-rendsburg-eckernförde.de/kreisverwaltung/
http://www.kreis-rendsburg-eckernförde.de/kreisverwaltung/

Um Kinder nicht zu gefahrden, sollte auf Spielplatzen und in deren naherer Umgebung
generell auf das Auslegen von Rattengift verzichtet werden. Sofern
BekampfungsmalRnahmen jedoch einmal unumganglich sind, mussen besondere
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, da Kinder die Ublichen Hinweisschilder
noch nicht lesen kdnnen. Haustiere (z.B. Katzen und Hunde) sollten wahrend der
Aktion besonders beaufsichtigt werden, um sie vor Schaden zu bewahren.

Vor dem Gifteinsatz sollte ferner geklart werden, ob Igel - oder andere, insbesondere
geschutzte Tiere - vorhanden sind und somit gefahrdet werden konnen. In diesen
Fallen sollten die Giftkdder-Behaltnisse so aufgestellt werden, dass sie flr Ratten,
nicht aber fur Igel und andere Nagetiere erreichbar sind (z.B. auf oder in einer
hochwandigen Kiste, Blumenkubel - ca. 50 cm hoch -, Bretterstapel, Mauervorsprunge
u.a.).

Bei Ruckfragen wenden Sie sich gerne an das Ordnungsamt, telefonisch zu erreichen
unter 04351-7379410.

Eckernforde, den 20.10.2025

Amt Schlei-Ostsee
Der Amtsdirektor
Ordnungsamt

Im Auftrage

-Eckart-
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